
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/6/14 8Ob64/78,
8Ob288/81, 8Ob16/86

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1978

Norm

ZPO §11 Z2 C

ZPO §502 De1

Rechtssatz

Der Umstand, daß der Anspruch der nach Klagseinbringung verstorbenen Mutter auf Grund der Universalsukession

auf die Klägerinnen übergangen ist, bewirkt nicht, daß zwischen den bloß gleichartigen Ansprüchen der Mutter

einerseits und dem eigenen Anspruch der einzelnen Klägerinnen andererseits aus einem Verkehrsunfall tatsächlicher

oder rechtlicher Zusammenhang entsteht.

Entscheidungstexte

8 Ob 64/78

Entscheidungstext OGH 14.06.1978 8 Ob 64/78

8 Ob 288/81

Entscheidungstext OGH 11.02.1982 8 Ob 288/81

Vgl auch

8 Ob 16/86

Entscheidungstext OGH 19.06.1986 8 Ob 16/86

Ähnlich
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